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KUNDENINFORMATION 
K11 – 10.05.2010 

Meldepflicht gem. § 9 WpHG (BaFin-Reporting) 
neu in WM-DatenOnline  
 

 
 VF1 (WM Variables Format)                FOF (WM Financial Object Feed)        ONLINE (Info-Line)  

 
 
Ab sofort steht allen WM-DatenOnline-Abonnenten das neue Modul §-9-BaFin-Reporting auf unserer Internetseite 
zur Verfügung. Insbesondere für nichtdeutsche Finanzplatzteilnehmer ist die Information zur „Meldepfl. §9 WpHG für 
deutsche Freiverkehre (MTF)“ gegenüber dem BaFin elementar für das tägliche Business. 
 
 

Fachlicher Hintergrund 

Das Gesetz zur Stärkung der Finanzmarkt- und Versicherungsaufsicht (FMVAStärkG) vom 3.07.2009 sieht in Artikel 6 
eine Änderung von §9 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) vor. Durch diese Änderung entstand ab dem 
1.11.2009 eine Meldepflicht für Geschäfte in Papieren, die in Freiverkehren zugelassen sind und bisher nicht der Mel-
depflicht unterlagen. 
 
Die Meldepflicht an die BaFin besteht über Meldepflichtige mit Sitzland Deutschland hinaus ebenfalls für Meldepflichti-
ge, die ihren Sitz in einem ausländischen Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) oder dem Europäischen Wirt-
schaftsraum (EWR) haben und an einer deutschen Börse zum Handel zugelassen sind. 
 
Abweichend vom bisherigen Prinzip der MiFID, das eine Meldung an die jeweilige nationale Aufsichtsbehörde des 
Sitzlandes vorsah, besteht für die ausländischen Betroffenen eine Meldepflicht an die BaFin für Geschäfte in Papieren, 
die ausschließlich in deutschen Freiverkehren zum Handel zugelassen sind. 
 
Ist das Kennzeichen ,,Meldepfl. §9 WpHG für deutsche Freiverkehre (MTF)" J=Ja, dann sind Geschäfte in diesen Pa-
pieren von Meldepflichtigen mit Sitzland in der EU/dem EWR, die eine Zulassung zum Handel an einer deutschen 
Börsen besitzen, gemäß der Verordnung über die Meldepflichten beim Handel mit Wertpapieren und Derivaten an die 
BaFin, mit Hilfe des Meldebogens zu melden. 
 
Ist das Kennzeichen ,,Meldepfl. §9 WpHG für deutsche Freiverkehre (MTF)" N=Nein, dann sind Geschäfte in diesen 
Papieren von Meldepflichtigen mit Sitzland in der EU/dem EWR, die eine Zulassung zum Handel an einer deutschen 
Börsen besitzen, nicht zu melden. Weitere Informationen hierzu finden sich in der Fachinformation 2009 / F26a. 
 
 

Freischaltung und Preise 
§-9-BaFin-Reporting steht allen WM-DatenOnline-Usern ohne Grundpreiserhöhung zur Verfügung. Der nutzungsab-
hängige Abrufpreis liegt bei € 1,50 je ISIN und Abruf bzw. je ISIN innerhalb einer Bestellung. Eine formlose E-Mail 
genügt und wir schalten Sie für dieses neue Modul frei. 
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Beispiel Screenshot WM-DatenOnline, Modul §-9-BaFin-Reporting: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Für alle weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn Kölling unter: 
Tel.: +49 69 2732-475 
Fax: +49 69 2732-291 
E-Mail: service@wmdaten.com 


